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Rechtssatz

Auch der Ausschank von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken an Vereinsmitglieder bedarf einer

Gastgewerbeberechtigung, wenn auch ein Mitgliedsbeitrag zu entrichten war und die konsumierten Getränke durch

freiwillige Spenden bezahlt werden, da eine durch einen Verein angebotene Leistung bzw Tätigkeit auch dann auf

Erlangung vermögensrechtlicher Vorteile für die Vereinsmitglieder gerichtet ist, wenn zum Beispiel an

Vereinsmitglieder zum Selbstkostenpreis Getränke ausgeschenkt werden. Dabei sind vermögensrechtliche Vorteile für

Vereinsmitglieder schon dann anzunehmen, wenn diese die vom Verein angebotenen Leistungen billiger erhalten als

bei Inanspruchnahme vergleichbarer Leistungen, die am freien Markt durch befugte Gewerbetreibende angeboten

werden. Auch ist Gewerbsmäßigkeit dann anzunehmen, wenn der vermögensrechtliche Vorteil für die

Vereinsmitglieder selbst gegeben ist, wenn diese also zum Beispiel unter günstigeren Bedingungen als am freien Markt

durch befugte Gewerbetreibende Leistungen, die einem Gewerbe zuzuordnen wären, in Anspruch nehmen können.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1995/02/20 KUVS-1073-1080/8/94
	JUSLINE Entscheidung


